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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Unsere Stellungnahme betrifft die Strukturverbesserungsverordnung, die Pflanzenschutzmittelverordnung, und die Verordnung des BLW über Investitions-
hilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft. 
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BR 01 Organisationsverordnung für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement / Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral 
de justice et police / Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (172.213.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 02 Organisationsverordnung für das WBF / Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la re-
cherche / Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (172.216.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 03 GUB/GGA-Verordnung / Ordonnance sur les AOP et les IGP / Ordinanza DOP/IGP (910.12) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 05 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 

 

Keine Bemerkungen  
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BR 06 Berg- und Alp-Verordnung / Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage» / Ordinanza sulle designazioni «montagna» e 
«alpe» (910.19) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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BR 07 Strukturverbesserungsverordnung / Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir unterstützen die Bestrebungen, Massnahmen zur Reduktion der Ammoniakemissionen, zur Verhinderung von punktuellen Einträgen durch Pflanzen-
schutzmittel und bauliche Massnahmen zur Speicherung und Produktion von nachhaltiger Energie mit Investitionskrediten zu fördern. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 44 Abs. 1 Bst. f 
1 Eigentümer und Eigentüme-
rinnen, die den Betrieb selber 
bewirtschaften, können 
Investitionskredite erhalten für: 
f. bauliche Massnahmen und 
Einrichtungen zur Verwirkli-
chung ökologischer 
Ziele sowie zur Erfüllung der 
Anforderungen des Heimat-
schutzes. 

Wir begrüssen die Anpassung.   
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BR 08 Verordnung über die sozialen Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans 
l'agriculture / Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 10 Verordnung über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen / Ordonnance sur l'importation et l'exportation de 
légumes, de fruits et de plantes horticoles / Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura 
(916.121.10) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 11 Vermehrungsmaterial-Verordnung / Ordonnance sur le matériel de multiplication / Ordinanza sul materiale di moltiplicazione (916.151) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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BR 12 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires / Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF (916.161) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Wir begrüssen, dass der Rückzug von Wirkstoffen aus der Zulassung an die EU-Verfahren angeglichen werden. Dies erlaubt eine umgehende Reaktion auf 
neue wissenschaftliche Erkenntnisse ohne unnötige Verzögerung durch rein formelle Prozesse in der Schweiz. Die Möglichkeit, Wirkstoffe unabhängig von 
der EU aus Anhang 1 der PSMV zu streichen, muss aber selbstverständlich weiterhin gewährleistet sein. 

Zusätzlich zu den vorgeschlagenen Anpassungen fordern wir eine Gesamtüberarbeitung der PSMV. Diese bedarf einer ökologisch motivierten und vollzugs-
tauglichen Gesamtrevision. Die wichtigsten notwendigen Rechtsänderungen sind:  

• Kein Ausschluss von Arten bei der Prüfung 
• Der langfristige Fortpflanzungserfolg von Arten muss geprüft werden 
• Mittelbare Effekte müssen auch geprüft werden 
• Pestizidcocktails müssen im Sinne von Art. 8 USG gesamthaft beurteilt werden 
• Beschleunigtes Prüfprogramm für bereits bewilligte PSM und zugelassene Wirkstoffe 
• Ausschluss von PSM, die Alibiauflagen erfordern 
• Vertiefte Umweltprüfung von Biologika und Zulassungsstopp, bis langfristige Auswirkungen geklärt sind 
• Zeitliche Beschränkung der Bewilligungsdauer wieder einführen 
• Keine Notfallzulassung von stark ökotoxischen Pestiziden 
• Vorsorgeprinzip umsetzen 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 5 Abs. 2bis 
2bis Die Vorschriften für die 
Mindestreinheit des Wirkstoffs 
sowie Art und Höchstgehalt 
bestimmter Verunreinigungen, 
wie sie in der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 
540/2011)2 festgelegt sind, 
gelten für die in Anhang 1 auf-
geführten Wirkstoffe. 

   

Art. 9 
Aufgehoben 

Ablehnung Wir begrüssen eine Beschleunigung des Verfahrens zur Strei-
chung von Wirkstoffen. Die Möglichkeit der Reevaluation 
von Wirkstoffen muss jedoch nach wie vor gegeben sein. 

 



 
 

10/18 
 
 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Antrag: 

Beibehaltung von Artikel 9 und somit der Möglichkeit einer 
Reevaluation von Wirkstoffen. 

Es trifft zu, dass die heutigen Verfahren nach Art. 9 PSMV zu 
lange dauern. Mit dem alleinigen Ersatz von Art. 9 durch den 
neuen Art. 10 Abs. 1 beseitigt der Bundesrat aber auch erhal-
tenswerte Zustände: Fortan könnte ein solcher Wirkstoff (An-
meldung nach Art. 5 Abs. 1 PSMV) nur noch dann aus An-
hang 1 der PSMV gestrichen und in der Schweiz vom Markt 
genommen werden, wenn dies die EU getan hat. Die Schweiz 
würde damit den Schutz vor Problempestiziden und schweren 
Umweltgiften völlig in die Hände der EU legen. Dies ist aus 
den folgenden Gründen falsch und zudem verfassungswidrig: 

I. Der geplante Art. 10 Abs. 1 macht den Rechtsvollzug 
in einem wichtigen Bereich des Schutzes der Biodiver-
sität und menschlichen Gesundheit vor schädlichen 
Pestizidwirkstoffen vom Handeln der EU abhängig und 
verstösst damit gegen die Autonomie der Schweiz im 
Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die Schweiz würde 
nicht mehr diejenigen Massnahmen treffen, welche das 
derzeitige schweizerische Recht verlangt. Das in der 
EU angewendete Beurteilungsverfahren für Pflanzen-
schutzmittel wird in der Wissenschaft kritisiert, insbe-
sondere mit Bezug auf die ökotoxikologische Risikoprü-
fung (Ecotoxicological Risk Assessment ERA1). Umso 
bedenklicher erscheint es, ohne eigenen Beurteilungs-
spielraum telquel auf dieses Verfahren abzustützen. Je 
nachdem, wie die EU ihren vorhandenen Ermessen-
spielraum ausschöpft, kann dies im Ergebnis zuguns-
ten oder zulasten von Biodiversität und menschlicher 
Gesundheit ausfallen. 
Die Bundesverfassung (Art. 78 Abs 4 und Art. 79 BV) 
verlangt, dem allgegenwärtige Aussterben der Fische, 
Insekten, Amphibien, Vögel, Fledermäuse und vielen 

                                                      

 

1  C. J. Topping, A. Aldrich, P. Berny Overhaul environmental risk assessment for pesticides Science 24. Januar 2020: Vol. 367, Issue 6476, pp. 360-363. 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

mehr Einhalt zu gebieten. Würde die Schweiz ihr Han-
deln im Bereich der Pestizide derart weitgehend von 
der EU abhängig machen, wäre die Umsetzung dieser 
Verfassungsziele gefährdet. Sie müsste sich auch 
Fehlentwicklungen der EU im Bereich der Pflanzen-
schutzmittel anschliessen und könnte Problemwirk-
stoffe nicht vom Markt nehmen, solange die EU dies 
nicht tut.  

II. Abgesehen davon dürfte eine Revision mit derart weit-
reichenden Auswirkungen auf Natur und Mensch nicht 
bloss auf Verordnungsebene geregelt werden. Insbe-
sondere besteht weder durch Verfassung noch Gesetz 
eine Ermächtigung des Bundesrats für eine derartige 
Koppelung von Umweltstandards in der Schweiz an 
den Rechtsvollzug in der EU (Art. 182 Abs. 1 BV). 

III. Heute lässt Art. 10 Abs. 1 Bst. b PSMV einen Widerruf 
zu, wenn ein Wirkstoff die Voraussetzungen nach Art. 
17 PSM nicht mehr erfüllt. Da offen ist, wie sich das 
Schutzniveau in der EU entwickeln wird, droht mit der 
Streichung der derzeitigen Art. 9 und Art. 10 Abs. 1 
PSMV und der Anknüpfung an das Handeln (oder die 
Untätigkeit) der EU mit Art. 10 Abs. 1 ein Rückschritt 
gegenüber dem heutigen Schutzniveau in der Schweiz. 
Dies hätte möglicherweise gravierende Folgen für die 
Gesundheit von Mensch und Natur. 

IV. Ein Anschluss an die EU im Bereich des Wirkstoffwi-
derrufs ist auch falsch, weil sich die tatsächlichen Ver-
hältnisse in der Schweiz und in der EU massgeblich un-
terscheiden: So erhält die Schweiz durch ihre Lage am 
Alpenbogen viel mehr Niederschläge als die meisten 
EU-Länder und hat EU-weit das dichteste Netz von 
Drainagen im Boden. Dadurch gelangen in der Schweiz 
erheblich grössere Mengen an Wirkstoffen und Meta-
boliten in Gewässer als in der EU. Zudem ist Schweiz 
viel kleinräumiger strukturiert: Fast jedes der tausen-
den kleinen Naturschutzgebiete und Kleingewässer ist 
umgeben von Kulturland, das mit Pestiziden behandelt 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

wird. Erweist sich ein Wirkstoff in der EU als ungefähr-
lich für Natur und Gewässer, muss das für die Schweiz 
nicht zutreffen. Schon heute berücksichtigen die zu-
ständigen Behörden mit ihrer weitgehenden Abstüt-
zung auf die EU die schweizerischen Eigenheiten zu 
wenig. Das in der Schweiz auch im Vergleich zur EU 
besonders hohe Ausmass der Gefährdung der Arten-
vielfalt und Gewässer spricht für sich. 

V.       Die Schweizer Landwirtschaft profitiert von den weltweit 
höchsten Transferzahlungen. Auch im Vergleich zur 
EU betragen diese ein Vielfaches. Daher darf von der 
Schweizer Landwirtschaft erwartet werden, dass sie 
auf Pflanzenschutzmittel, die in erheblichem Masse die 
Biodiversität oder menschliche Gesundheit gefährden, 
verzichtet, beziehungsweise, dass solche Wirkstoffe 
vom Bund proaktiv aus dem Verkehr gezogen werden.  
Auch aus diesem Grund wäre es verfehlt, den Widerruf 
von Wirkstoffen, die Zusammenhang mit einem Ge-
such um Bewilligung eines Pflanzenschutzmittels an-
gemeldet wurden, vom (Nicht-)Handeln der EU abhän-
gig zu machen. 

Art. 10 Abs. 1 
1 Das WBF streicht einen 
Wirkstoff aus Anhang 1, wenn 
die Genehmigung dieses 
Wirkstoffs durch die EU in der 
Verordnung (EU) Nr. 540/2011 
nicht erneuert wird. 
Es räumt die gleichen Fristen 
ein, wie sie in der EU für das 
Inverkehrbringen bestehender 
Lagerbestände und die Ver-
wendung der Produkte ge-
währt werden. 

Ergänzung 

Antrag: 
 
1bis  
Zudem können Wirkstoffe aus Anhang 1 gestrichen wer-
den, wenn sie den Anforderungen von Art. 17 sowie der 
übergeordneten Gesetzgebung nicht genügen. Die Fristen 
für das Inverkehrbringen der Lagerbestände und die Ver-
wendung der betroffenen Pflanzenschutzmittel betragen je 
höchstens 6 Monate. 
 

Wir begrüssen, dass Wirkstoffe die in der EU aus der Zulas-
sung genommen werden, auch in der Schweiz nicht mehr 
bewilligt sind. Diese Anpassung an den EU-Raum führt zu 
einer Verminderung des zeitlichen und finanziellen Aufwands 
der zur Überprüfung der Wirkstoffe durch die Behörden 
benötigt wird. Die neue Regelung erlaubt es ausserdem um-
gehende auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu reagie-
ren. Da die Resultate der European Food Security Agency 
(EFSA) auch die Datengrundlage für die schweizerische 
Prüfbehörde Agroscope liefern, kann angenommen werden, 
dass die Prüfung der Wirkstoffe in unveränderter Tiefe vor-
genommen wird.  

Natürlich muss die Schweiz trotzdem noch in der Lage sein, 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Wirkstoffe unabhängig von der EU aus Anhang 1 der PSMV 
zu streichen. 

Art. 64 Abs. 3 und 4 

3 Für Pflanzenschutzmittel, 
deren Kennzeichnung ein Ele-
ment nach Anhang 5 Ziffer 1.2 
Buchstabe a oder b oder Ziffer 
2.2 Buchstabe a oder b 
ChemV enthält, gelten die Arti-
kel 64 Absatz 1, 65 Absatz 1 
und 66 Absatz 1 Buchstabe a 
ChemV sinngemäss. 

4 Pflanzenschutzmittel, die 
nicht für die nichtberufliche 
Verwendung bewilligt sind, 
dürfen nicht an nichtberufliche 
Verwender und Verwenderin-
nen abgegeben werden. 

Wir begrüssen die Anpassung.   
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BR 13 Futtermittel-Verordnung / Ordonnance sur les aliments pour animaux / Ordinanza sugli alimenti per animali (916.307) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 14 Milchpreisstützungsverordnung / Ordonnance sur le soutien du prix du lait / Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (916.350.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux / Ordinanza sugli emo-
lumenti per il traffico di animali (916.404.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de 
l'agriculture / Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique/ Ordinanza del DEFR sull'ag-
ricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

WBF 02 Saat- und Pflanzgutverordnung des WBF / Ordonnance du DEFR sur les semences et plants / Ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-
seme (916.151.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 

 

 

WBF 03 Obst- und Beerenobstpflanzgutverordnung des WBF / Ordonnance du DEFR sur les plantes frutières / Ordinanza del DEFR sulle piante da 
frutto (916.151.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides 
à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell’agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Wir unterstützen die Bestrebungen, Massnahmen zur Reduktion der Ammoniakemissionen, zur Verhinderung von punktuellen Einträgen durch Pflanzen-
schutzmittel und bauliche Massnahmen zur Speicherung und Produktion von nachhaltiger Energie mit Investitionskrediten zu fördern. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Anhang 4 Ziff. VI Investitions-
hilfen für bauliche Massnah-
men und Anschaffungen von 
Einrichtungen zur Verwirkli-
chung ökologischer Ziele so-
wie zur Erfüllung der Anforde-
rungen des Heimatschutzes  

Wir begrüssen die Ergänzung. Wir begrüssen, dass Investitionskredite für Massnahmen 
und Anschaffungen von Einrichtungen zur Verwirklichung 
ökologischer Ziele gewährt werden. Insbesondere begrüssen 
wir die neu aufgenommenen Massnahmen wie Luftwäscher 
und Güllenansäuerung zur Minderung der Ammoniakemissi-
onen, sowie Füll- und Waschplätze von Spritz- und Sprühge-
räten zur Verhinderung punktueller Einträge von Pflanzen-
schutzmittel, sowie bauliche Massnahmen zur Produktion 
und Speicherung nachhaltiger Energie. 
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BLW 02 Verordnung des BLW über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance de l’OFAG sur l’agriculture biologique / Ordinanza dell’UFAG 
sull’agricoltura biologica (neu) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
 

Keine Bemerkungen 
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